
Gültiger Bebauungsplan "Am Leonhardifeld"

= Geltungsbereich des gültigen Bebauungsplanes

= Geltungsbereich Deckblatt Nr. 4
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4. Änderung mit Deckblatt Nr. 4 
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ergänzt: 09.10.2014 
ergänzt: 02.03.2015 



Verfahrenshinweise: 

Der Gemeinderat Bad Füssing hot am 31.03.2014 beschlossen, die Änderung des Bebauungsplanes 

"Am Leonhordifeld" mit De(kblatt Nr, 4 im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 0 BauGB durch 

zu führen, 

Der AUfstellungsbes(hluss wurde am 15,04,2014 or tsüblich bekannt gemacht. 


Bad FUssing, 24 ,03.2015 /~ Gt einde Bad Füssing 

Der Entwurf des De(lkblattes Nr , 4 iM, vom 09,10,2014 wurde mit Begrü fldung gern, § 3 Ab.s, 2 BauGB 
in der Zeit vom 14,11. bis 15.12,2014 öffentlich ausgelegt , Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung 
wurde ortsüblich bekannt gemacht, Die Beteiligung der Träger öffentlicher Be'lange nach § 4 Abs , 2 BauGB 
wurde mit Schreiben vom 06,11.2014 durchgeführt , 

Bad Füssing, 24,03.2015 -:....,~meinde Bad Füssing 
I\: "\ 

', ••'1 \ ~ !\li~1 .- ~ .. ~~"',! " .".,,"
':; I?'~: -:':"'y_ ndobler, Bürgermeister

• • .. T-I',\1'... ., : . 

Der Gemeinderat hot mit Bes[hluss vom 02,03.2015 das De(kblatt Nr , 4 gemäß § 10 BauGB als 
Satzung beschlossen, 

Bad Füssing, 24,03.2015 

tu;~~~;~;iSI" 
Der Bebauungsplan wird' mit dem Tage der Bekanntma[hung, dos ist am 24 ,03.2015 gern, § 10 BauGB 
rechtsverbindlich, Das Inkrafttreten wurde ortsüblich am 24,03.2015 bekannt gegeben. In der Bekanntma[hung 
wurde darauf hingewiesen, dass die Bebauungsplanänderung im Rathaus Bad Füssing während der allg, 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann, Auf die Vorschriften des § 44 Abs , 3 und 4 BauGB 
über die fristgemöße Geltendmo[hung etwaiger Ents[hödigungsonsprü[he für Eingriffe in eine bisherige 
Nutzung durch diese Bebauungsplantinderung und über dos Erlös(hen von Entschödigungsansprlkhen wird 
hingewiesen, Unbea[htli[h werden eine na[h § 214 Abs , 1 Satz 1 Nr , 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvors[hriften. eine unter Berü[ksi[htigung des 
§ 214 Abs, 2 bemhtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplans und na[h § 214 Abs, 3 Satz 2 beachtliche Mänget des Abwögungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb. von einem Jahr seit dem Inkraft,treten des Bebauungsplanes schriftll[h gegenüber 
der Gemeinde geltend gemocht worden sind (§ 215 Abs, 1 BauGB), 
Es wurde auch darauf hingewiesen, dass ein Antrag noch § 47 VwGD unzultissig ist. soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gema[ht werden. die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemocht wurden. ober hätten geltend gemacht werden 'können, 

Bad Füssing, 24 ,03.2015 Gltneinde Bad Füssing 
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4. Änderung mit Deckblatt Nr. 4 
 
 
 

Begründung 
 
 
Anlass 
 
Im rechtsgültigen Bebauungsplan „Am Leonhardifeld“ aus dem Jahr 1969 ist für das Grund-
stück Fl.Nr. 232 der Gemarkung Aigen eine entsprechende Bebauung mit zwei Vollgeschos-
sen vorgesehen. Des Weiteren ist eine Erschließungsstraße eingezeichnet, die über die be-
bauten Nachbargrundstücke Fl.Nr. 234 und 235 der Gemarkung Aigen direkt in den Ein-
gangsbereich der Grundschule einmündet. Nachdem diese Straße nicht errichtet wurde und 
für die Erschließung der Grundstücke Fl.Nr. 232, 234 und 235 der Gemarkung Aigen auf 
Grund der Erschließungsmöglichkeiten über die Klosterstraße und Irchinger Straße nicht 
erforderlich ist, hat der Grundstückseigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 232 der Gemarkung 
Aigen die Neuordnung bzw. die Änderung der festgesetzten Bebauungsmöglichkeit zur Er-
richtung von vier Wohnhäusern mit Garagen beantragt. 
 
Mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Am Leonhardifeld“ mit Deckblatt Nr. 4 kommt 
der Grundstückseigentümer des Grundstücks Fl.Nr. 232 der Gemarkung Aigen dem mit der 
Gemeinde Bad Füssing geschlossenen Städtebaulichen Vertag vom 29. April 2014 nach. 
 
 
Bebauungsplan im Innenbereich nach § 13 a BauGB 
 
Nachdem es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung bzw. um eine Bebauungs-
planänderung handelt (u.a. dient dieser Bebauungsplan der Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum und der Nachverdichtung der Innenentwicklung) und die festgesetzte Grundflä-
che kleiner als 20.000 m² ist, hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Füssing beschlossen, 
die Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durchzufüh-
ren.  



§ 13 a Abs. 2 Nr. 4 stellt die Bebauungspläne der Innenentwicklung von der Anwendung der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung frei. Es gelten die voraussichtlichen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft als vor der planerischen Entscheidung bereits erfolgt oder zulässig,  
d. h. die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist nicht anwendbar. Es findet keine Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB statt. 
 
 
Erschließung 
 
Das Grundstück Fl.Nr. 232 der Gemarkung Aigen liegt zwischen der Irchinger Straße und 
der Klosterstraße im Ortsteil Aigen. Die verkehrsmäßige Erschließung der Parzellen Nr. 1, 2 
und 3 erfolgt über die einzelnen Zufahrten an der Irchinger Straße. Die Parzelle Nr. 4 wird 
direkt an die Klosterstraße über eine private Zufahrt angebunden, über die die Grundstücke 
Fl.Nr. 232/1 und 231 der Gemarkung Aigen - wie bisher - erschlossen sind. Entsprechende 
Geh- und Fahrtrechte sind dinglich gesichert.  
 
Die Wasserversorgung erfolgt über die Herstellung von Wasser-Hausanschlussleitungen an 
die öffentliche Wasserversorgungsanlage des Zweckverbandes Wasserversorgung Ruhstor-
fer Gruppe in der Klosterstraße. 
 
Die Entwässerung erfolgt über die Herstellung von Entwässerungs-Hausanschlussleitungen 
an die öffentliche Entwässerungsanlage der Gemeinde Bad Füssing in der Klosterstraße. 
 
Die einzelnen Hausanschlussleitungen werden durch Grunddienstbarkeiten gesichert. 
 
Niederschlagswasser (Oberflächen- und Dachwasser) muss auf den betroffenen Grundstü-
cken gesammelt und versickert werden. 
 
Ziele und Planungskonzept 
 
Wie bereits oben dargestellt ist im rechtsgültigen Bebauungsplan „Am Leonhardifeld“ aus 
dem Jahr 1969 eine Erschließungsstraße eingezeichnet, die über das zu überplanende 
Grundstück Fl.Nr. 232 der Gemarkung Aigen und über die bereits bebauten Grundstücke 
Fl.Nr. 234 und 235 der Gemarkung Aigen direkt in den Eingangsbereich der Grundschule 
einmündet. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 236 der Gemarkung Aigen wurden die Schulbushal-
testelle und Stellplätze errichtet.  
Nachdem der Bebauungsplan in diesem Bereich auf Grund der tatsächlichen Bebauung ob-
solet geworden ist und für die Erschließung der Grundstücke Fl.Nr. 232 und 234 der Gemar-
kung Aigen – das bebaute Grundstück Fl.Nr 235 ist von der Irchinger Straße erschlossen – 
eine neu zu errichtende Erschließungsstraße auf Grund der Erschließungsmöglichkeiten 
über die Klosterstraße und Irchinger Straße nicht erforderlich ist, wird der räumliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes um die Grundstücke Fl.Nr. 234, 235 und 236 der Ge-
markung Aigen zurück genommen. 
 
Es ist beabsichtigt den Gebietscharakter der bestehenden Siedlungsstrukturen Rechnung zu 
tragen. Zur Sicherstellung einer gelockerten Bebauung werden nur Einzelhäuser zugelassen 
und die Anzahl der Wohnungen auf zwei Wohneinheiten je Wohngebäude beschränkt. 
Dadurch wird auch einer übermäßigen Verdichtung des Baugebietes Einhalt geboten. Statt 
mehrerer Kleinwohnungen sollen größere Wohnungen für Familien mit Kindern realisiert 
werden. Vorhaben die unter Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauGB fallen werden nicht zuge-
lassen. 
 
 
Das Maß der zulässigen Bebauung wird mit einer Wandhöhe von max. 6,50 m (entspricht 
max. 2 Vollgeschossen), einer Grundflächenzahl von 0,4, einer Geschossflächenzahl von 0,6 
(bei 2 Vollgeschossen) und einem Satteldach mit einer Dachneigung von 25° bis 35°der um-



liegenden Bebauung angepasst. Durch Beibehaltung der Festsetzung einer offenen Bauwei-
se und einer Mindestgrundstücksgröße wird eine aufgelockerte Bebauung sichergestellt. 
 
 
Verfahrensablauf 
 
Bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB wurden vom 
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege und vom Landratsamt Passau, insbesondere von der 
Kreisstraßenverwaltung, vom Kreisbauamt und von der Abteilung Wasserrecht Anregungen 
vorgetragen. Anregungen von Privatpersonen auf Grund der öffentlichen Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB wurden nicht vorgetragen. 
 
Aufgrund der Stellungnahmen der Kreisstraßenverwaltung vom 12.08.2014 und der Abtei-
lung Städtebau vom 05.09.2014 wurde zur Klarstellung der einzelnen in den Stellungnahmen 
angesprochenen Punkten eine Besprechung vor Ort anberaumt. 
 
Die Änderungsplanung wurde an Hand der vorgelegten Unterlagen eingehend erörtert. 
Es wurde festgestellt, dass das Erschließungsgebiet innerhalb der Ortsdurchfahrt der Kreis-
straße PA 59 liegt und die Bestimmungen des Art. 23 und 24 BayStrWG (Anbaubeschrän-
kungen) und des Art. 19 Bay StrWG (Privatzufahrten) grundsätzlich nur außerhalb der zur 
Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten zu be-
achten sind. Es ist allgemein anerkannt, dass die Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen inner-
halb des Erschließungsbereichs generell der Erschließung der anliegenden Grundstücke 
dienen; sie sind insoweit auch zum Anbau bestimmt. 
Zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden und ruhenden Verkehrs 
sollten jedoch mehrere einzelne zusammenhängende Grundstückszufahrten vermieden wer-
den.  
 
Es wurde daher Folgendes vorgeschlagen und unter den Beteiligten einvernehmlich verein-
bart: 
 

 Die Parzellen 1 – 3 sind über eine gemeinsame Privatzufahrt zur Irchinger Straße (PA 
59) zu erschließen. 

 

 Die Baugrenzen für die Parzellen Nr. 1 und 2 sind in Anlehnung an die bestehende 
Turnhalle mindestens 5,00 m zur Grundstücksgrenze der Kreisstraße festzusetzen. 

 

 In den textlichen Festsetzungen wird aufgenommen, dass Oberflächenwasser aller 
Art nicht auf Straßengrund bzw. in die Straßenentwässerungsanlagen abgeleitet wer-
den darf und in den Untergrund zu versickern ist. 

 

 Die Ausführungen unter 5.3 (Sichtfelder) in der Stellungnahme der Kreisstraßenver-
waltung vom 12.08.2014 sind nicht zutreffend. 

 
 
Die Empfehlungen und Anregungen der Abteilung Städtebau vom 05.09.2014 werden im 
Deckblatt entsprechend berücksichtigt. 
 

 Für die Parzellen Nr. 1 und 2 ist die Wandhöhe aufgrund des abfallenden Geländes 
neu festzusetzen und als Bezugspunkt die Straßenoberkante der Kreisstraße festzu-
legen, wobei die Wand nicht höher als das Nachbargebäude, Fl.Nr. 235 sein darf. 
(Bei der Nachbetrachtung und Bearbeitung der Planung wurde festgestellt, dass die 
festgesetzte Wandhöhe mit Bezugspunkt der natürlichen, tatsächlich vorhandenen 
Geländeoberfläche verbleiben sollte, da die Parzellen 1 und 2 nicht mehr direkt von 
der Kreisstraße, sondern zusammen mit der Parzelle 3 über eine gemeinsame Zu-
fahrt erschlossen werden und diese auf Grund der vorhandenen und geplanten Be-



bauung (Fl.Nr. 232/1 und Parzelle 4) auf das vorhandene Gelände geführt werden 
sollte). 

 

 Die Grundstücke Fl.Nr. 231, 232/1 und 233 werden in den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes aufgenommen und die Baugrenzen entsprechend geschlossen. Des 
Weiteren wird im Planteil der neue Geltungsbereich deutlicher gekennzeichnet und 
die textl. Festsetzungen unter Ziffer 1.63, 2.31 und 2.32 berichtigt. 

 
 
Zum Schreiben der Abteilung Wasserrecht wurde festgestellt, dass im Ortsteil Aigen die Ab-
wasserbeseitigung im Trennsystem erfolgt und kein Mischwasserkanal vorhanden ist. Nie-
derschlagswasser aller Art (Oberflächen- und Dachwasser) muss auf den betroffenen 
Grundstücken gesammelt und versickert werden. Die Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung ist zu beachten. Die textlichen Festsetzungen und die Begründung sind entspre-
chend zu ergänzen. 
 
Zum Schreiben des Bayer. Landesamt für Denkmalpflege wurde festgestellt, dass auf Grund 
der großen Entfernungen und der vorhandenen Umgebungsbebauung eine Beeinträchtigung 
der Sichtbeziehungen zu den angesprochenen Baudenkmälern/Ensembles durch die Be-
bauungsplanänderung nicht erkennbar ist. 
 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.10.2014 die aufgeführte Vorgehensweise ge-
billigt und die Einarbeitung in das Deckblatt mit anschließender erneuter Fachstellenbeteili-
gung und öffentlicher Auslegung beschlossen. 
 
Bad Füssing, 29.10.2014 
 
 
Bei der erneuten Fachstellenbeteiligung wurde vom Kreisbauamt eine redaktionelle Ergän-
zung der zeichnerischen Festsetzungen angeregt. Von der Kreisstraßenverwaltung wurde 
vorgetragen, dass weitere Festsetzungen zu Anbaubeschränkungen aufzunehmen sind. Der 
Gemeinderat hat in der Sitzung am 02.03.2015 die redaktionelle Ergänzung sowie unter 
neuen Festsetzungen Nr. 1.8 die Aufnahme von Anbaubeschränkungen beschlossen. An-
schließend wurde der Satzungsbeschluss herbeigeführt. 
 
Bad Füssing, 02.03.2015 
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